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Parlamentarische Initiative
FK-SR.
Aufhebung
der Neat-Aufsichtsdelegation

Initiative parlementaire
CdF-CE.
Dissolution de la Délégation
de surveillance de la NLFA

Erstrat – Premier Conseil

CHRONOLOGIE

STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 11.12.18 (ERSTRAT - PREMIER CONSEIL)

Häberli-Koller Brigitte (C, TG), für die Kommission: Um die Aufhebung der Neat-Aufsichtsdelegation (NAD)
einzuleiten, hat sich am 9. Oktober 2017 die Finanzkommission unseres Rates einstimmig für die Ausarbei-
tung einer Kommissionsinitiative ausgesprochen. Die FK-NR hat am 12. Dezember 2017 diesem Vorgehen
einstimmig zugestimmt.
Die Auflösung der NAD bedingt neben den gesetzlichen auch noch die folgenden Anpassungen: Es gibt parla-
mentsinterne Regelungen, Handlungsgrundsätze, eine Vereinbarung der NAD mit den Finanzkommissionen,
den Geschäftsprüfungskommissionen, den KVF und der Finanzdelegation sowie Weisungen und Leitbilder.
Zusätzlich müssen Prozesse und die Organisation zwischen der Verwaltung und dem Sekretariat und inner-
halb des Sekretariates angepasst werden. Weiter sind technische Anpassungen erforderlich, beispielsweise
auch in Bezug auf die Informatik und das Internet. Die vorliegende parlamentarische Initiative betrifft die not-
wendige gesetzgeberische Anpassung.
Die Auflösung der NAD ist politisch unbestritten. Die NAD selber hat den Auflösungsprozess angestossen.
Die Finanzkommissionen, die Geschäftsprüfungskommissionen, die KVF und die Finanzdelegation wurden
konsultiert und sind mit der Auflösung einverstanden. Die Räte wurden im Rahmen der Vorstellung des Tätig-
keitsberichtes informiert, und es gab keine anderslautenden Äusserungen. Der nahtlose Übergang der Ober-
aufsichtsverantwortung über den Bau der Neat und die entsprechenden Aufgaben ist gewährleistet. Rechtlich
sind die Grundlagen für die Oberaufsicht der Finanzkommissionen, der Finanzdelegation und der Geschäfts-
prüfungskommissionen im Parlamentsgesetz geregelt. Diese Bestimmungen greifen automatisch, wenn Artikel
20 Absätze 3 bis 5 des Alpentransitgesetzes aufgehoben werden. Seit Bestehen der Neat sind gesetzlich meh-
rere Gremien für die Oberaufsicht zuständig. 1999 wurde vereinbart, dass die Stammkommissionen ihre im
Parlamentsgesetz festgehaltenen Rechte behalten, sie in der Praxis aber nur anwenden, wenn die NAD ihre
Arbeit nicht zufriedenstellend machen würde.
Auch hinsichtlich der Zuständigkeiten ist der Übergang gesichert. Die Präsidentinnen und Präsidenten der
Stammkommissionen, der Finanzdelegation und der NAD haben sich darauf geeinigt, dass die Finanzdelega-
tion die begleitende Oberaufsicht weiterführt. Die Oberaufsicht betreffend Rechnungslegung, Voranschlag und
Geschäftsbericht bleibt bei den Finanzkommissionen bzw. den Geschäftsprüfungskommissionen.
Im Grunde hätte die Auflösung per Ende 2020 erfolgen sollen. Es hätte jedoch wenig Sinn gemacht, die NAD
für eine sehr kurze Zeit neu zu besetzen. Deshalb hat die NAD vorgeschlagen, die Auflösung bereits per 1.
Dezember 2019 vorzunehmen. Damit übernimmt die Finanzdelegation mit Beginn der 51. Legislaturperiode
anstelle der NAD die begleitende Oberaufsicht über die Verwirklichung der Neat.
Um die NAD aufzulösen, müssen die Absätze 3, 4 und 5 von Artikel 20 des Alpentransitgesetzes aufgehoben
werden. Wesentlich ist Absatz 3, wo die Aufgabe der NAD festgehalten ist. Absatz 4, wonach sich die NAD
selber konstituieren kann, ist dann gegenstandslos. Bei Absatz 5 geht es um die Rechenschaftspflicht. Die
NAD verfasst jährlich einen Tätigkeitsbericht. Dieser geht an die Finanzkommission, die Geschäftsprüfungs-
kommission und die KVF und wird im Rat behandelt. Mit der Auflösung der NAD fällt auch der Tätigkeitsbericht
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weg. Die Finanzdelegation, die die begleitende Oberaufsicht weiterführen wird, erstellt dann ihrerseits einen
entsprechenden Bericht. Dieser wird an die Finanzkommission gehen. Es handelt sich um einen öffentlichen
Bericht.
Die Vorlage wurde dem Bundesrat zur Stellungnahme unterbreitet. Er beantragte, bei Ziffer II den letzten Satz
mit "sie kann das Gesetz rückwirkend in Kraft setzen" zu ergänzen. Die Finanzkommission hat diesen Antrag
aufgenommen und ersucht Sie einstimmig, diese Ergänzung aufzunehmen. Ein entsprechender Kommissi-
onsantrag liegt Ihnen vor. Dies ist lediglich für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass das Referendum gegen
diesen Beschluss ergriffen würde.
Ich bitte Sie also im Namen der Finanzkommission, dem Auflösungsbeschluss zuzustimmen und den Antrag
betreffend die Ergänzung für die Rückwirkung anzunehmen.

AB 2018 S 1010 / BO 2018 E 1010

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entrée en matière est décidée sans opposition

Bundesgesetz über den Bau der schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale (Auflösung der Neat-
Aufsichtsdelegation der eidgenössischen Räte)
Loi fédérale relative à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Dissolution de
la Délégation de surveillance de la NLFA des Chambres fédérales)

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Ziff. I
Antrag der Kommission: BBl

Titre et préambule, ch. I
Proposition de la commission: FF

Angenommen – Adopté

Ziff. II
Antrag der Kommission: BBl

Neuer Antrag der Kommission
Abs. 2
... das Inkrafttreten; sie kann das Gesetz rückwirkend in Kraft setzen.

Ch. II
Proposition de la commission: FF

Nouvelle proposition de la commission
Al. 2
... de l'entrée en vigueur; elle peut prévoir un effet rétroactif.

Abs. 2 – Al. 2
Angenommen gemäss neuem Antrag der Kommission
Adopté selon la nouvelle proposition de la commission

Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptées
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Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
(namentlich – nominatif; 17.495/2725)
Für Annahme des Entwurfes ... 35 Stimmen
(Einstimmigkeit)
(0 Enthaltungen)
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